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VORBEMERKUNGEN 

Gemäß § 12 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger aus der 
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben be-
reit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur 
Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Satzungsbe-
schluss verpflichtet.“ Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan (VEP) sowie einem Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger. 
Der VEP wird entsprechend dem Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes erstellt, 
Besonderheiten sind in § 12 Abs. 2 bis 5 geregelt. Der VEP sowie der Durchführungsvertrag 
werden gemeinsam als Satzung beschlossen. Für den Bereich des VEP sind die Regelun-
gen über verschiedene städtebauliche Instrumente und insbesondere der Katalog der Fest-
setzungen in § 9 BauGB nicht verbindlich. 
 
Vorhabenträger der vorliegenden Planung: 
 
Laienschauspiel Mainhardter Wald e.V. 
Im Unterweiler 24 
74535 Mainhardt-Ammertsweiler 
 
 
Diese Ausarbeitung enthält: 
 
• Begründung 
• Umweltbericht 
• Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften 
• Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 
 
 
Die verwendeten Rechtsgrundlagen sind in der jeweils derzeit gültigen Fassung: 
 
• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 
• Landesplanungsgesetz (LplG) vom 10.07.2003 
• Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 
• Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 01.03.2015 
• Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 
• Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) vom 23.06.2015 
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 
 
 
Die Verfahrensschritte gemäß BauGB zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes sind: 
 
• Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

und Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
• Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) 
• Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
• Genehmigung (§ 10 Abs. 2 BauGB) 
• Bekanntmachung (§ 10 Abs. 3 BauGB) 
 
Hinweis: Es liegt kein wichtiger Grund vor, weshalb die Frist gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 

Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden müsste, da die Planung weder 
besonders komplizierte Sachverhalte noch sehr komplexe Untersuchungen be-
inhaltet. 
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Für Bebauungspläne ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a BauGB einen ge-
sonderten Teil der Begründung. Im Umweltbericht wird auch die Eingriffsregelung nach § 1a 
BauGB in Verbindung mit §§ 15 ff. BNatSchG behandelt. Weiter gehen die Vorschriften zum 
europäischen Habitatschutz Natura 2000 und zum Artenschutz sowie die umweltrelevanten 
Erkenntnisse von Fachgutachten mit ein. Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB werden anhand folgender Schutzgüter untersucht: 
 
• Mensch 
• Tiere und Pflanzen 
• Boden 
• Fläche 
• Wasser 
• Klima und Luft 
• Landschaft 
• Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Der Umweltbericht wird im Zuge der einzelnen Verfahrensschritte zur Erstellung eines Be-
bauungsplanes ergänzt.  
 
 
Weitere Fachgutachten wurden - da nicht erforderlich - nicht erstellt. 
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BEGRÜNDUNG 

B.1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Der Theaterverein „Laienschauspiel Mainhardter Wald e.V.“ nutzt seit Jahren ein Wiesen-
grundstück im Bereich des Gögelhofes bei Ammertsweiler als Schauplatz für die Darstellung 
der Geschichte der Räuber vom Mainhardter Wald. Das Gelände gehörte zum früheren 
Stammsitz der Räuber und ermöglicht so die Inszenierung der Geschichte am Original-
schauplatz. 
 
Um diese Originalität, die eine der Besonderheiten des Schauspiels ausmacht, möglichst 
unberührt zu belassen, wurde die erforderliche Infrastruktur so naturverträglich wie möglich 
installiert. Unter anderem aus Sicherheitsgründen ist es jedoch erforderlich, die Technik in 
ein fest zu installierendes Bauwerk zu integrieren. Aus sicherheitstechnischen Gründen wur-
de der provisorische Technikturm aus Baugerüstteilen inzwischen durch einen Technikturm, 
der den Sicherheitsanforderungen entspricht, ersetzt. Darüber hinaus soll zukünftig auf der 
Fläche ein Kulissenlager, ein Schuppen für das Aufbauteam mit Verkaufsfläche, eine Über-
dachung an der bestehenden Theaterbühne sowie ein festes Toilettengebäude mit Sani-
täreinrichtungen errichtet werden. 
 
Da sich die Fläche im Außenbereich befindet, ist es aus baurechtlicher Sicht erforderlich, ei-
nen Bebauungsplan aufzustellen, der die Zulässigkeit dieser Bauvorhaben bestimmen. 
 
Nach Durchführung der Frühzeitigen Beteiligung soll mit dem Auslegungsbeschluss eine 
Teilfläche des Plangebietes, welche innerhalb der Waldfläche lag, herausgenommen wer-
den. Es liegen somit keine Waldflächen mehr innerhalb des Geltungsbereiches. 
 
 

B.2. Städtebauliche Konzeption 

Alle bisher vorhandenen Gebäude sollen entsprechend dem von dem Vorhabenträger 
„Laienschauspiel Mainhardter Wald e.V.“ beigefügten Vorhaben- und Erschließungsplan am 
jeweiligen Ort, im Bestand bestehen bleiben. Ein provisorisch und temporär errichteter Turm 
aus Baugerüstteilen für die technische Infrastruktur wie Licht und Ton, in der Mitte des Gel-
tungsbereichs, musste durch einen Holzturm, der den Sicherheitsanforderungen entspricht, 
an gleichem Ort aus sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig ersetzt werden. Am südli-
chen Geltungsbereichsrand soll ein Kulissenlager entstehen, am nördlichen Rand ein 
Schuppen mit Pultdach für Musiker, Aufbauteam und Landfrauen mit Verkaufsfläche und an 
der bestehenden Theaterbühne eine Überdachung.  
 
Im westlichen Bereich des Geltungsbereichs werden derzeit während den Theaterauffüh-
rungen temporär Toilettenhäuschen und -wagen aufgestellt. Diese sollen zukünftig an glei-
chem Ort (siehe Vorhaben- und Erschließungsplan) durch ein festes Toilettengebäude mit 
Sanitäreinrichtungen ersetzt werden. 
 
 

B.3. Geltungsbereich und Flächenbedarf 

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist auf der nächsten Seite 
dargestellt. Die Gesamtfläche beträgt 0,74 ha.  
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Bild 1: Geltungsbereich, 1:1.500 
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B.4. Übergeordnete Planungen 

B.4.1 Regionalplanung 

B.4.1.1 Regionalplan 

Erholung 

 
 
Der Geltungsbereich liegt in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Der Plansatz 3.2.6.1 hier-
zu lautet: 
 
Z (1) Zur Sicherung des Freizeit- und Erholungsbedarfs der Bevölkerung und zur werterhal-

tenden Fortentwicklung der Kulturlandschaft werden im Regionalplan Vorranggebiete 
und Vorbehaltsgebiete für Erholung als Teil eines zusammenhängenden Freiraumnet-
zes festgelegt und in der Raumnutzungskarte 1 : 50.000 dargestellt. 

 
Z (4) In den Vorbehaltsgebieten für Erholung sollen die natürlichen und kulturellen Erho-

lungsvoraussetzungen in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Den Be-
langen der landschaftlichen Erholungseignung ist bei der Abwägung mit konkurrieren-
den, raumbedeutsamen Maßnahmen ein besonderes Gewicht beizumessen. Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft und der räumliche Zusammenhang 
der Erholungsräume sollen erhalten und regional bedeutsamen Kulturdenkmalen ein 
entsprechendes Umfeld bewahrt werden. Sport- und Freizeiteinrichtungen sind mög-
lich, soweit die Funktionen der landschaftsbezogenen Erholung dadurch nicht beein-
trächtigt werden. 

 
Dieser Plansatz ist zwar als Ziel gekennzeichnet, jedoch ein „Ziel der zweiten Kategorie“, 
das der Abwägung zugänglich, jedoch mit besonderem Gewicht in diese einzustellen ist. 
Laut aktueller Rechtsprechung sind diese Ziele wie Grundsätze zu behandeln (im vorherigen 
Regionalplan waren diese auch als Grundsätze aufgenommen). 
 
 
Beurteilung 
Der Theaterverein „Laienschauspiel Mainhardter Wald e.V.“ nutzt seit Jahren ein Wiesen-
grundstück im Bereich des Gögelhofes bei Ammertsweiler als Schauplatz für die Darstellung 
der Geschichte der Räuber vom Mainhardter Wald. Das Gelände gehörte zum früheren 
Stammsitz der Räuber und ermöglicht so die Inszenierung der Geschichte am Original-
schauplatz und dient somit der werterhaltenden Fortentwicklung der Kulturlandschaft. Die 
natürlichen und kulturellen Erholungsvoraussetzungen werden in Ihrem räumlichen Zusam-
menhang erhalten und gestützt. 
 
Um die beschriebene Originalität, die eine der Besonderheiten des Schauspiels ausmacht, 
möglichst unberührt zu lassen, wurde die erforderliche Infrastruktur so naturverträglich wie 
möglich installiert. Die Planung steht nicht im Widerspruch zu den Zielen des Regionalpla-
nes 
 
 

  



10 BEGRÜNDUNG ZUM VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN „RÄUBERWIESE“ IN GÖGELHOF  

SATZUNGSBESCHLUSS 

B.4.1.2 Landschaftsrahmenplan 

In der Landschaftsfunktionenkarte zum Entwurf des Landschaftsrahmenplanes von 1988 ist 
der überplante Bereich nachstehenden Kategorien zugeordnet: 
 
• Landschaftsschutzgebiet 
• „wertvolle Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege, Räume mit hoher Nutzungs-

vielfalt und ohne ökologischen Ausgleichsbedarf im regionalen Maßstab, bei beabsichtig-
ten Nutzungsänderungen im örtlichen Maßstab räumlich aufzugliedern“ 

• „wertvolle Bereiche für Bodenerhaltung und Landwirtschaft in der Zone vorwiegend noch 
guter landbaulicher Eignung“ 

• „wertvoller Bereich für Bodenerhaltung und Forstwirtschaft. 
• „wertvolle Bereiche für Erholung und Freizeit, naturbedingt geeigneter Bereich“ 
 
 

B.5. Kommunale Planungsebene 

B.5.1 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan „Mainhardt 2. Fortschreibung, 1. Änderung“ ist die Flä-
che als Außenbereich dargestellt. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Ortsteiles 
Gögelhofes wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Der Flächennutzungsplan wird im 
Parallelverfahren angepasst. Ist die Änderung des Flächennutzungsplanes nach Satzungs-
beschluss des Bebauungsplanes noch nicht rechtskräftig, so bedarf der Bebauungsplan der 
Genehmigung der zuständigen Verwaltungsbehörde. 
 
 

B.5.2 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan „Mainhardt“ wurde im Jahr 2002 von dem Planungsbüro Planwerk, 
Helmut Aichele erstellt und wurde im Jahr 2004 zuletzt geändert. 
 
Im Bestand ist der Geltungsbereich als Ackerfläche dargestellt. Für Tiere und Pflanzen hat 
der Bereich eine mäßige bis geringe Bedeutung. Im Kartenblatt Boden wird die Fläche als 
Stubensandstein dargestellt. Der Boden hat eine mittlere Bedeutung als Standort für Kultur-
pflanzen. Die Bedeutung für Grundwasser und Klima wird als hoch eingestuft. Im Planungs-
gebiet gibt es Grundwasservorkommen. 
 
Im Kartenblatt der Landschaft ist die Fläche als Landschaftsschutzgebiet mit hoher Bedeu-
tung dargestellt, als strukturreicher Landschaftsteil mit stark bewegtem Relief und guter 
Aussichtmöglichkeit. Für die Erholung hat das Planungsgebiet ebenfalls eine hohe Bedeu-
tung. Durch den Ort Gögelhof führt ein örtlicher Wanderweg und ein Radwanderweg.  
 
Im Maßnahmenplan ist die Fläche als Acker bzw. sonstige Offenlandfläche dargestellt. Die 
Angrenzenden Flächen sind Streuobstwiesen und Wald. 
 
 

B.5.3 Angrenzende und überplante Bebauungspläne 

Es grenzen keine Bebauungspläne an den Geltungsbereich an. 
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Bild 2: Regionalplan "Heilbronn-Franken 2020", 1:20.000 

 
 

 
Bild 3: Flächennutzungsplan "Mainhardt 2. Fortschreibung, 1. Änderung", 1:10.000 
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Bild 4: Landschaftsplan "Gemeinde Mainhardt 2002, Maßnahmenplanung", 1:10.000 

 
 

 
Bild 5: Luftbild, 1:1.500 
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B.6. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Gemäß § 12 Abs. 3 BauGB ist die Gemeinde in vorhabenbezogenen Bebauungsplänen bei 
der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die Festsetzungen nach § 9 BauGB 
gebunden. 
 
Im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 BauGB ist ge-
mäß § 30 Abs. 2 BauGB ein Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebauungsplan nicht wieder-
spricht und die Erschließung gesichert ist.  
 
 

B.6.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Neuerrichtung eines 
Technikturmes, ein Kulissenlagers, ein Schuppens für Musiker, Aufbauteam und Landfrauen 
mit Verkaufsfläche, eine Überdachung an der bestehenden Theaterbühne und ein Toiletten-
gebäude mit Sanitäreinrichtungen entsprechend dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
vom 15.11.2019 von Dipl. Ing. (FH) Bärbel Nägele, Mainhardt-Ammertsweiler, zulässig. 
 
 

B.6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Eine Festlegung von einer Geschossflächenzahl (GFZ) ist nicht notwendig. Auch die Festle-
gung einer Baumassenzahl (BMZ) und Zahl der Vollgeschosse ist für die geplante Art der 
baulichen Anlagen wenig praktikabel und wird aus diesem Grund nicht festgesetzt. Da es 
sich um einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, ist die Bebauung in einem ge-
regelten Maß gehalten. 
 
Um die direkt angrenzende freie Landschaft nicht zu stark zu beeinträchtigen, darf eine ma-
ximale Gebäudehöhe von 6,0 m nicht überschritten werden. Für den Technikturm ist eine 
abweichende Höhe von max. 8,0 m zulässig. Die Gebäudehöhe bemisst sich von der Erd-
geschossrohfußbodenhöhe bis zum höchsten Punkt der Dachhaut. 
 
 

B.6.3 Nebenanlagen 

Bis zu einer Kubatur von 40 m3 können Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, soweit als Ge-
bäude vorgesehen errichtet werden. Die maximale Höhe der Nebenanlagen darf die zulässi-
ge Gebäudehöhe nicht überschreiten. 
 
 

B.6.4 Versorgungsanlagen und –leitungen 

Die oberirdische Führung von Niederspannungsleitungen führt zu einer Beeinträchtigung 
des Ortsbildes und ist aus diesem Grund nicht zulässig. 
 
 

B.6.5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Aus Gründen des Artenschutzes werden Vorgaben zum Zeitpunkt der Baufeldräumung ge-
macht. 
 
Zur Eingrünung des Baugebietes und Kompensation des Eingriffs müssen die Maßnahmen 
entsprechend der Ausgleichskonzeption bzw. der Abwägung durchgeführt werden. Zu die-
sem Zweck sind im Bebauungsplan Maßnahmen zur Pflanzung von Bäumen vorgesehen. 
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B.6.6 Pflanzgebote 

Innerhalb der Grünflächen werden Laubbäume als Einzelpflanzgebote festgesetzt. 
 
 

B.6.7 Pflanzbindungen 

Es werden keine Pflanzbindungen festgesetzt. 
 
 

B.7. Örtliche Bauvorschriften 

B.7.1 Äußere Gestaltung 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Landschaftsraum werden Vorgaben an die äußere 
Gestaltung der Gebäude gestellt. Die Farbgebung soll unauffällig sein und die Einbindung in 
das Landschaftsbild unterstützen. Die Verwendung von grell leuchtenden und reflektieren-
den Farben ist unzulässig. 
 
 

B.7.2 Einfriedungen, Stützmauern 

Massive Abschirmungen des Plangebietes sind aus Gründen der landschaftlichen Einbin-
dung unerwünscht. Dauerhafte feste Einfriedungen sowie immergrüne Hecken aus Nadel-
gehölzen (z. B. Thuja) sind daher nicht zulässig. 
 
 

B.7.3 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen sollen auf ein betriebsbedingt notwendiges Maß be-
schränkt werden. Aus diesem Grund werden Veränderungen der bestehenden Gelände-
oberfläche, abweichend von den Festsetzungen der LBO, ab 1,0 m Höhe der Verfahrens-
pflicht unterzogen. 
 
 

B.7.4 Zulässigkeit von Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind aus Gründen der landschaftlichen Einbindung unerwünscht. Temporäre 
Werbeanlagen während und vor den Veranstaltungen sind hiervon ausgenommen. 
 
 

B.8. Verkehr 

B.8.1 Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz 

Die Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt wie bisher unverändert. 
 

B.9. Technische Infrastruktur 

B.9.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes. 
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B.9.2 Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes. 
 
 

B.9.3 Stromversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt über das bestehende Betriebsgebäude. 
 
 

B.10. Bodenordnende Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
Mainhardt, im Dezember 2020 Komor 
 (Bürgermeister) 
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UMWELTBERICHT 

Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. 
 
 

U.1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Siehe Kapitel B.1 „Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes“ der Begründung. 
 
 

U.2. Städtebauliche Konzeption 

Siehe Kapitel B.2 „Städtebauliche Konzeption“ der Begründung. 
 
 

U.3. Geltungsbereich und Flächenbedarf 

Siehe Kapitel B.3 „Geltungsbereich und Flächenbedarf“ der Begründung. 
 
 

U.4. Beschreibung der Festsetzungen 

Siehe Kapitel B.6 „Planungsrechtliche Festsetzungen“ und B.7 „Örtliche Bauvorschriften“ der 
Begründung. 
 
 

U.5. Übergeordnete Planungen 

U.5.1 Regionalplanung 

U.5.1.1 Regionalplan 

Siehe Kapitel B.4.1.1 „Regionalplan“ der Begründung. 
 
 

U.5.2 Bauleitplanung 

U.5.2.1 Flächennutzungsplan 

Siehe Kapitel B.5.1 „Flächennutzungsplan“ der Begründung. 
 
 

U.5.2.2 Landschaftsplan 

Siehe Kapitel B.5.2 „Landschaftsplan“ der Begründung. 
 
 

U.5.2.3 Angrenzende und überplante Bebauungspläne 

Siehe Kapitel B.5.3 „Angrenzende und überplante Bebauungspläne“ der Begründung. 
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U.6. Umfang und Gegenstand der Umweltprüfung 

U.6.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Gemeinde Mainhardt, innerhalb des Natur-
parks Schwäbisch-Fränkischer Wald im Teilort Gögelhof. Das Gebiet liegt im Landschafts-
schutzgebiet „Tal des Lohklingenbächle mit Seitenbächen und angrenzenden Höhenzügen 
bei Ammertsweiler“. Damit befindet er sich in der Großlandschaft Schwäbisch Keuper-Lias-
Land im Naturraum „Schwäbisch-Fränkische Waldberge“ (108). Die „Schwäbisch-
Fränkischen-Waldberge“ werden im Norden durch die Hohenloher-Haller-Ebene und im 
Westen durch das Neckarbecken begrenzt. Die Böden des Naturraums sind überwiegend 
Braunerden auf Stubensandstein mit mittlerer Fruchtbarkeit. 
 
Die Größe des Geltungsbereiches beträgt 7.353 m2. Die Fläche des Geltungsbereiches be-
steht überwiegend aus Wiesenflächen die nutzungsbedingt häufig gemäht werden. Im Wes-
ten verläuft ein geschotterter Feldweg. Südlich grenzt ein großes Waldgebiet an und im Nor-
den und Osten befinden sich Weiden mit Obstbaumbestand. Die Fläche wird schon seit Jah-
ren durch den Theaterverein „Laienschauspiel Mainhardter Wald e.V.“  als Schauplatz für 
die Darstellung der Geschichte der Räuber vom Mainhardter Wald genutzt. Dadurch ist der 
Geltungsbereich von der Nutzung geprägt. Es sind bereits kleinere Gebäude und Bühnen-
flächen aus Holz vorhanden. Ebenso Holzzäune und feste Theaterkulissen. Die Fläche ist 
als Theaterschauplatz ansprechend gestaltet und wirkt sich nicht negativ auf das Land-
schaftsbild aus. 
 
 

U.6.2 Untersuchungsumfang 

Der Untersuchungsumfang umfasst eine Nutzungs- und Biotoptypenkartierung vom Mai 
2020 sowie die Auswertung von Kartenmaterial zu Geologie und Boden. In Abstimmung mit 
dem Landratsamt Schwäbisch Hall sind aus artenschutzrechtlichen Gründen keine Fachgut-
achten notwendig. 
 
Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall folgendes zu beachten: 
• Schutzvorschriften des LSG (1.27.084) „Tal des Lohklingenbächle mit Seitenbächen und 

angrenzenden Höhenzügen bei Ammertsweiler“. 
 
 

U.7. Schutzvorschriften und Restriktionen 

U.7.1 Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete: FFH- und Vogelschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Landschaftsschutzgebiete 
Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet (1.27.084) „Tal des Lohklingenbächle 
mit Seitenbächen und angrenzenden Höhenzügen bei Ammertsweiler“. Eine Befreiung von 
den Festsetzungen der Landschaftsschutzgebietsverordnung wird von der Gemeinde  
Mainhardt beantragt. 
 
Naturschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
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Naturdenkmale 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes/der Satzung werden die Flächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches zur Erschließungszone. Somit gilt der Erlaubnisvorbehalt nicht mehr. 
 
 

U.7.2 Biotopschutz 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine nach § 33 NatSchG besonders ge-
schützte Biotope. Auch außerhalb werden keine durch die Planung tangiert. 
 
 

U.7.3 Biotopverbund 

Nach § 20 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) soll eine Netz verbundener Biotope (Bio-
topverbund) geschaffen werden, das mindestens 10 % der Fläche eines Bundeslandes um-
fassen soll. Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild le-
bender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemein-
schaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökolo-
gischer Wechselbeziehungen. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich im 5000 m Sucherraum des Biotobverbundes für feuchte 
Flächen und im 5000 m Sucherraum des Biotopverbundes für mittlere Standorte. 
 
Die geplanten baulichen Veränderungen beeinträchtigen den Biotopverbund in diesen Punk-
ten nicht.  
 
 

U.7.4 Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Lebensraumtypen. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches sind ebenfalls keine Lebensraumtypen bekannt, die im Wirkungsbereich des 
Planvorhabens liegen. 
 
 

U.7.5 Artenschutz 

Geschützte Arten sind innerhalb des Geltungsbereichs aufgrund der vorhandenen Habi-
tatstrukturen nicht zu erwarten. 
 
Im Geltungsbereich befinden sich jedoch verschiedene kleinere Bauwerke und Theaterkulis-
sen aus Holz. Durch die Öffnungen können diese Gebäude von Vögeln oder Fledermäusen 
als Quartier genutzt werden. Da die Schuppen jedoch nur als Sommerquartiere geeignet 
sind, ist ein Abriss in den Wintermonaten möglich. Dadurch entstehen keine erheblichen Be-
einträchtigungen für diese Tierarten. 
 
Es kommt somit zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen von streng geschützten Tierar-
ten. 
 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde kann auf eine artenschutzrechtliche Un-
tersuchung verzichtet werden. 
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U.7.6 Gewässerschutz 

Wasserschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
Überschwemmungsgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
 

U.7.7 Denkmalschutz 

Im und angrenzend an den Geltungsbereich sind keine Boden- und Baudenkmale bekannt. 
Auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen. 
 
 

U.7.8 Landwirtschaft 

Es handelt sich um Wiesen- und Ackerflächen, die in der Wirtschaftsfunktionenkarte als 
Grenzflur dargestellt sind. 
 
 

U.7.9 Wald und Waldabstandsflächen 

Eine Teilfläche Wald liegt innerhalb des Geltungsbereiches. Nach Aussage der Forstdirekti-
on des Regierungspräsidiums Freiburg handelt es sich um einen ca. 30-jährigen etwa 20 m 
hohen Waldaußenrand aus Laubbäumen. Die Fläche wird daher im Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan als Wald nach § 9 Absatz 1, Nr. 18 b BauGB festgesetzt und im Plan darge-
stellt. Teile des Geltungsbereiches liegen in dem einzuhaltenden und im Plan dargestellten 
Waldabstand von 30,0 m. Im Waldabstand ist im Vorhaben- und Erschließungsplan ein Ku-
lissenlager und eine Überdachung für die Bühne geplant. Für beide Bauten sind keine Feu-
erstätten im Sinne von § 2 Abs. 12 LBO geplant, sie dienen ausschließlich der temporären 
Nutzungen, ein dauerhafter Aufenthalt von Menschen ist nicht vorgesehen. 
 
Eine Einzelfallprüfung erfolgt auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
 

U.7.10 Altlasten 

Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
 

U.8. Beschreibung der Umweltauswirkungen 

U.8.1 Bestandsanalyse und Prognose der Umweltauswirkungen 

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung doku-
mentiert (Basisszenario) und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tie-
re/Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Klima/Luft, Landschaft und Kultur-/Sachgüter unter-
sucht. Die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft werden 
mit dem Bestandswert für die Eingriffsregelung in einer fünfstufigen Bewertungsmatrix an-
gegeben. Die niedrigste Stufe ist hierbei „sehr geringe“ bzw. „keine“ Bedeutung für das be-
trachtete Schutzgut. Die Skala setzt sich mit „gering“, „mittel“, „hoch“ fort und endet mit der 
maximalen Bewertungsstufe „sehr hohe“ Bedeutung. 
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In der nachfolgenden Prognose wird die Planung (soweit möglich) dahingehend untersucht, 
ob bzw. welche möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
für die Schutzgüter entstehen können. Diese Beeinträchtigungen wirken ggf. sowohl dauer-
haft als auch vorübergehend. Eine Planung kann zudem negative Auswirkungen auf umlie-
gende Flächen haben, z. B. durch Zerschneidungs- und Trennungseffekte oder durch 
schädliche Randeinflüsse. 
 
 

U.8.1.1 Schutzgut Mensch 

Das Schutzgut Mensch betrachtet insbesondere die Nutzungsansprüche, die der Mensch an 
seine Umgebung hat. Es wird dabei der Wohnbereich sowie das unmittelbare Wohnumfeld 
berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht die Landschaft als Erholungsraum für eine naturgebun-
dene, ruhige Erholung. Es handelt sich dabei um umweltverträgliche Aktivitäten wie Wan-
dern, Spazierengehen und Naturerleben. Das Erholungspotenzial einer Landschaft wird 
durch die natürliche Eignung und die infrastrukturelle Ausstattung für Erholung und Freizeit 
gekennzeichnet. Des Weiteren werden Einwirkungen auf den menschlichen Organismus 
und die Erholung erfasst und bewertet. 
 
Bestand 
Der Geltungsbereich liegt südlich des Ortes Gögelhof in der Gemeinde Mainhardt.  
Die Fläche wird schon seit Jahren durch den Theaterverein „Laienschauspiel Mainhardter 
Wald e.V.“ als Schauplatz für die Darstellung der Geschichte der Räuber vom Mainhardter 
Wald genutzt. Durch den Ort führen Wander- und Radwege. Die Fläche hat eine hohe Be-
deutung für die Erholung. 
 
Prognose 
Die Fläche dient aufgrund der vorhandenen Nutzung zur Naherholung. 
Durch die geplanten Veränderungen wird diese Nutzung nicht verändert. 
 
 

U.8.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen gibt das Vermögen einer Landschaft wieder, dauerhaften 
Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten sowie ihre Lebensgemeinschaften zu 
bieten. Neben Lebensräumen (Biotopen) für seltene und bedrohte Arten werden auch alle 
anderen, zum Teil anthropogen geprägte Lebensräume erfasst und hinsichtlich ihrer Eig-
nung als Lebensraum bewertet. 
 
Bestand 
Der Geltungsbereich befindet sich südlich des Ortes Gögelhof in der Gemeinde Mainhardt.  
Die Fläche wird schon seit Jahren durch den Theaterverein „Laienschauspiel Mainhardter 
Wald e.V.“ als Schauplatz für die Darstellung der Geschichte der Räuber vom Mainhardter 
Wald genutzt. Sie besteht hauptsächlich aus häufig gemähten Wiesenflächen auf denen 
verschiedene Holzbauwerke und Theaterkulissen errichtet sind. Angrenzend sind Weideflä-
chen mit Obstbaumbestand. Im Süden angrenzend beginnt ein großes Waldgebiet. 
Im Übergang zum Wald ist Ruderalvegetation vorhanden. Im Geltungsbereich befinden sich 
im nördlichen Abschnitt Einzelbäume. Am östlichen Rand liegt ein Gebüsch. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
 
33.41 Fettwiese mittlere Standorte    mittel 
35.64 Ruderalvegetation     mittel 
55.00 Wald       hoch 
42.20 Gebüsch      mittel 
45.10 Laubbaum      gering 
60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche   sehr gering 
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60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke  sehr gering 
 
Prognose  
Durch die geplanten und geringen Veränderungen der schon vorhandenen Nutzung als 
Schauplatz für die Darstellung der Geschichte der Räuber vom Mainhardter Wald werden 
geringe Beeinträchtigungen der Biotope erwartet. Die angegebene Nutzung findet weitest-
gehend im Frühjahr und den Sommermonaten statt.  
 
 

U.8.1.3 Schutzgut Boden 

Für die Bewertung des Schutzguts Boden wird seine Leistungsfähigkeit für den Naturhaus-
halt betrachtet. Gegenstand der Analyse sind gemäß § 2 BBodSchG die nachfolgend darge-
stellten Funktionen: 
• Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Die Natürliche Bodenfruchtbarkeit charakterisiert die Eignung eines Bodens für das 
Pflanzenwachstum, und damit die Produktion von Biomasse und Nahrungsmitteln. Sie 
wird im Wesentlichen über den Bodenwasserhaushalt bestimmt, da dieser Rückschlüsse 
über die Durchwurzelbarkeit und den Lufthaushalt zulässt. 

• Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
Böden wirken als Wasserspeicher, da sie Niederschlagswasser in ihrem Porensystem 
aufnehmen und verzögert an das Grundwasser abgeben. Sie tragen somit zum natürli-
chen Hochwasserschutz und der Abflussregulierung bei. Für die Bewertung werden da-
her die Wasserleitfähigkeit sowie das Wasserspeichervermögen herangezogen. 

• Filter und Puffer für Schadstoffe 
Böden besitzen die Fähigkeit (Schad-) Stoffe aufzunehmen und zu binden. Dies ge-
schieht zum einen durch eine mechanische Filtrierung, die Pufferung von gelösten Stof-
fen durch Anhaftung an Tonminerale und Huminstoffe sowie zum anderen durch chemi-
sche Fällung und Festlegung. So verhindern Böden einen Eintrag von Schadstoffen in 
das Grundwasser. 

• Sonderstandort für die naturnahe Vegetation 
(wenn vorhanden) 

• Archive der Natur- und Kulturgeschichte 
(wenn vorhanden) 

 
Bestand 
Das Planungsgebiet befindet sich im Naturraum Schwäbisch-Fränkische Waldberge. Der 
geologische Untergrund besteht aus Stubensandstein. Die sich darauf ausgebildeten Boden-
typen setzen sich zum einen aus Braunerde zum anderen aus Parabraunerde aus lehmig-
sandigen Fließerden zusammen. Die Bodenart im Planungsgebiet ist Lehmsand im Wechsel 
mit Lehm über Ton. Die Bodenfunktionen werden in den Karten des Landesamtes für Geo-
logie, Rohstoffe und Boden bewertet. Demnach ist die Funktion als Ausgleichskörper im 
Wasserhaushalt (Wasserspeicherung und Nachlieferung) mittel und die Bodenfruchtbarkeit 
mittel-hoch. Die Filter- und Pufferfunktion gegenüber Schadstoffen wird mit mittel angege-
ben. Einen speziellen Standort für die Vegetation bietet der Boden des Planungsgebietes 
nicht. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
Mittlere Bodenfunktionserfüllung 
 
Prognose 
Durch die geplante Veränderung der Bodenoberfläche werden die natürlichen und durch die 
Nutzung anthropogen veränderten Bodenprofile zerstört. Die bebauten und versiegelten Flä-
chen nehmen zu. Auf diesen Flächen ist die Funktion des Boden als Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf, als Filter- und Puffer für (Schad-) Stoffe, als Sonderstandort für die natürli-
che Vegetation sowie die natürliche Fruchtbarkeit nicht mehr gegeben. Sie gehen als Le-
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bensraum für Bodenorganismen und Pflanzen verloren. Die verbleibenden Flächen werden 
durch die Bautätigkeit in Teilen verdichtet. 
 
 

U.8.1.4 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut Fläche ist eng verzahnt mit dem Schutzgut Boden bzw. überlagert sich teil-
weise mit diesem. Anders als um die konkreten und verschiedenen Funktionen des Bodens 
geht es nun jedoch um die Nutzung von Boden bzw. Fläche. Dazu werden neben der Nut-
zung an sich auch die Eignung der Nutzung an vorhandener Stelle sowie der Verbund mit 
anderen umliegenden Flächen (z. B. Trittsteine oder Zerschneidungseffekte) dargestellt. In 
der Prognose werden dann die geplanten Nutzungen ebenso beleuchtet wie die Fragen, in 
wie weit sie am geplanten Standort sinnvoll erscheinen (z. B. Zersiedelung) oder andere 
Nutzungsarten vorzuziehen wären und wie effizient mit der Fläche umgegangen wird. Ziel-
konflikte zwischen einer Durchgrünung und Auflockerung von Flächen und einer effizienten, 
verdichteten Nutzung können dabei nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren erfolgt mit 
ggf. entstehenden Restflächen und deren (wirtschaftlichen) Nutzbarkeit innerhalb sowie au-
ßerhalb des Planungsgebietes eine Auseinandersetzung. Auch hier spielen Trennungseffek-
te eine Rolle. 
 
Das Schutzgut Fläche soll damit die Versiegelung im Sinne des Flächenverbrauches thema-
tisieren, so weit sinnvoll möglich reduzieren (Nachhaltigkeitsziele) und eine Art Alarmfunkti-
on für unnötigen Flächenverbrauch einnehmen. Trotzdem obliegt es letztlich der Planungs-
hoheit der Gemeinde, wie welche Fläche genutzt wird. Ein Rechtsanspruch auf die geeig-
netste Nutzung ergibt sich nicht. 
 
Bestand 
Der Geltungsbereich befindet sich südlich des Ortes Gögelhof in der Gemeinde Mainhardt.  
Die Fläche wird schon seit Jahren durch den Theaterverein „Laienschauspiel Mainhardter 
Wald e.V.“ als Schauplatz für die Darstellung der Geschichte der Räuber vom Mainhardter 
Wald genutzt. Sie besteht hauptsächlich aus häufig gemähten Wiesenflächen auf denen 
verschiedene Holzbauwerke und Theaterkulissen errichtet sind. 
 
Prognose 
Die Fläche verändert sich nur geringfügig durch die geplanten Erweiterungen. 
 
 

U.8.1.5 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser setzt sich aus dem Grundwasser und Oberflächenwasser zusam-
men, die getrennt betrachtet werden. Oberflächenwasser werden an dieser Stelle zwar the-
matisiert, die Bewertung erfolgt jedoch über das Schutzgut Tiere und Pflanzen. 
Zur Beurteilung des Schutzguts Wasser wird daher das Grundwasserdargebot sowie die -
neubildung betrachtet. Sie ergibt sich aus der Durchlässigkeit der vorkommenden Gesteins-
formation als Hauptkriterium. Nebenkriterium, das jedoch nur in Ausnahmefällen herangezo-
gen wird, ist die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung. 
 
Bestand 
Geologisch befindet sich das Gebiet im Stubensandstein. Dieser wird als Grundwasserleiter 
und Grundwassergeringleiter mit einer mittleren Durchlässigkeit angegeben. 
 
Oberflächengewässer befinden sich im Geltungsbereich nicht. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
mittlere Bedeutung für Grundwasserdargebot- und Neubildung 
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Prognose 
Die Versiegelung und starke Verdichtung von weiteren Flächen verhindert das Einsickern 
von Niederschlägen in den Boden. In der Folge erhöht sich der oberflächige Wasserabfluss 
und verringert sich die Menge des im Boden gespeicherten Wassers. 
 
Durch die geringen Veränderungen der vorhandenen Nutzung ist mit geringfügigen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen. 
 
 

U.8.1.6 Schutzgut Klima und Luft 

Das Schutzgut Klima und Luft betrachtet lokale und regionale Luftaustauschprozesse und 
raumstrukturelle Gegebenheiten. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Funktion einer Flä-
che bioklimatischen und lufthygienischen Belastungen auf einen Wirkraum (insbesondere 
Siedlung) entgegenzuwirken, sie zu vermindern oder zu verhindern. Besonders relevant sind 
hierbei offene, unversiegelte Flächen zur Bildung von Kaltluft (beispielsweise Acker- und 
Wiesenflächen), Hänge, Rinnen und Täler, die die gebildete Kaltluft in belastete Wirkräume 
transportieren (Kaltluftleitbahnen). Des Weiteren tragen flächige Gehölzstrukturen zur Erhö-
hung der Luftfeuchtigkeit, der Milderung von Klimaextremen und zur lufthygienischen Reini-
gung bei. 
 
Bestand 
Der Geltungsbereich befindet sich südlich des Ortes Gögelhof in der Gemeinde Mainhardt. 
Die Fläche besteht hauptsächlich aus häufig gemähten Wiesenflächen auf denen verschie-
dene Holzbauwerke und Theaterkulissen errichtet sind. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
geringe Bedeutung für Klima- und Lufthaushalt 
 
Prognose 
Durch die geringen Veränderungen der vorhandenen Nutzung ist mit geringfügigen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Klima und Luft zu rechnen. 
 
 

U.8.1.7 Schutzgut Landschaft 

Um eine nachvollziehbare und vom Betrachter losgelöste Bewertung des Schutzgutes Land-
schaft zu erreichen werden objektive und z. T. messbare Kriterien herangezogen. In erster 
Linie dienen die Kriterien „Vielfalt“ und „Eigenart“ zur Kategorisierung. Unter Vielfalt wird da-
bei die Ausstattung mit Elementen und Merkmalen, die den Landschaftsausschnitt struktu-
rieren verstanden. Solche Elemente sind beispielsweise Feldgehölze und Hecken, Bachläu-
fe, Einzelbäume und Baumgruppen. Sie werden um Merkmale wie das Relief ergänzt. Ei-
genart wird durch die naturräumlichen Gegebenheiten bzw. das Vorkommen und die Aus-
prägung naturraumtypischer und prägender Landschaften charakterisiert. Begleitet werden 
diese beiden Hauptkriterien von einer Reihe von Nebenkriterien, wie Einsehbarkeit, Natür-
lichkeit, Zugänglichkeit, Geräusche und Gerüche sowie Erreichbarkeit. 
 
Bestand 
Die Fläche des Geltungsbereiches besteht hauptsächlich aus häufig gemähten Wiesenflä-
chen auf denen verschiedene Holzbauwerke und Theaterkulissen errichtet sind. Nördlich, 
westlich und östlich schließen sich Wiesen- und Weidenflächen mit Obstbaumbeständen an. 
Im Süden grenzt der Geltungsbereich an ein Waldgebiet. Das Gelände ist Richtung Süden 
leicht abfallend. Dadurch öffnet sich der Blick Richtung Südwesten über die weitere Land-
schaft. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild 
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Prognose 
Die bereits vorhandenen Bauwerke und Theaterkulissen, die vorwiegend aus Holz gebaut 
sind wirken nicht störend auf das Landschaftsbild. Durch die geplanten Veränderungen sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
 

U.8.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter sind bauliche, gärtnerische oder sonstige Anlagen von geschichtlichem, wissen-
schaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder kulturlandschaftsprä-
gendem Wert. Sie unterfallen zumeist dem Denkmalschutz oder sind als Landschafts-
schutzgebiet oder Naturdenkmal erfasst. Als Sachgüter gelten natürliche oder menschenge-
schaffene Güter, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft insgesamt von 
materieller Bedeutung sind. 
 
Bestand 
Die Fläche wird schon seit Jahren durch den Theaterverein „Laienschauspiel Mainhardter 
Wald e.V.“ als Schauplatz für die Darstellung der Geschichte der Räuber vom Mainhardter 
Wald genutzt. Die Spielfläche kann als Kulturgut mit geschichtlichem und künstlerischem 
Wert gesehen werde. 
 
Prognose 
Die Spielfläche bleibt als solche erhalten und wird geringfügig erweitert. Es bestehen damit 
keine Beeinträchtigungen für diese Schutzgüter. 
 
 

U.8.1.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den Schutzgütern besteht ein enges Wirkungsgeflecht, das den Naturhaushalt als 
komplexes Gefüge kennzeichnet. So kann die Veränderung eines Schutzgutes negative 
Wirkungen auf andere Schutzgüter entfalten, aber auch positive Effekte bewirken (Summa-
tions- und Aufhebungswirkungen). Wasser, Boden und kleinklimatische Verhältnisse be-
stimmen gemeinsam mit der menschlichen Nutzung die Standortbedingungen für die Vege-
tation. Die klimatischen Verhältnisse und die Luftqualität beeinflussen das menschliche 
Wohlbefinden. Auch Landschaftsbild und Mensch beeinflussen sich gegenseitig: Der 
Mensch gestaltet die Kulturlandschaft, deren Verarmung oder Störung wiederum die Erho-
lungseignung verringert. Die Versiegelung von Boden behindert einerseits die Grundwas-
serbildung, andererseits werden mögliche Schadstoffeinträge ins Grundwasser erschwert.  
 
 

U.8.1.10 Auswirkungen von schweren Unfällen und Katastrophen auf die 
Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen 

Dieses Kapitel beschreibt kein Schutzgut im eigentlichen Sinne. Es soll vielmehr die Risiken 
und damit die möglichen Auswirkungen, die durch Unfälle und Katastrophen vom Bebau-
ungsplan auf die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (also die 
Schutzgüter inklusive ihrer Wechselwirkungen sowie Natura 2000-Gebieten) ausgehen, ge-
sammelt darstellen. Dabei geht es weniger um theoretisch mögliche, jedoch äußerst un-
wahrscheinliche Szenarien als vielmehr um realistische und durchaus auch eintretende Er-
eignisse. Dennoch sind unter den Stichworten „Unfälle“ und „Katastrophen“ Gefahren ge-
meint, die über das alltägliche und allgegenwärtige Risiko (z. B. Autounfälle, kleinere Unfälle 
im Zusammenhang mit der Bauphase) hinausgehen. Auslöser können sowohl menschlichen 
als auch natürlichen Ursprungs sein. 
 
Prognose 
Da es sich nur um eine sehr geringfügige Erweiterung der bestehenden Bebauungen han-
delt, kommt es zu keinen erheblichen Veränderungen gegenüber dem Bestand.  
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U.8.2 Entwicklungsprognose ohne Umsetzung der Planung 

Bei Nicht-Durchführung der Planung (Nullvariante) bliebe die aktuelle Nutzung des Geländes 
auf absehbare Zeit erhalten. Dadurch würde die Situation bezüglich der Umweltbelange mit 
den in der Bestandsanalyse beschriebenen Funktionen und Belastungen unverändert blei-
ben. 
 
 

U.8.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Einschränkend ist festzuhalten, dass die Pflicht zur Prüfung von Alternativen nach den all-
gemeinen Grundsätzen zu beschränken ist "auf das, was (...) angemessenerweise verlangt 
werden kann" (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB). Flächenmäßige Alternativen wurden bereits bei 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes untersucht. 
 
Da es sich um eine interne Erweiterung der bereits vorhandenen Bebauung und Nutzung 
handelt, gibt es keine alternative Planungsmöglichkeiten. 
 
 

U.8.4 Beurteilung der Umweltauswirkungen und Eingriffsregelung 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB sind die Vorschriften der Eingriffsregelung nach dem Bundesna-
turschutzgesetz in der Bauleitplanung anzuwenden. Darin ist festgelegt, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild vorrangig zu vermeiden sind, 
nicht vermeidbare Beeinträchtigungen sind möglichst funktionsbezogen auszugleichen. Er-
heblich ist jede spürbar negative Veränderung. Betrachtet werden dabei Tiere, Pflanzen und 
ihre Lebensräume, Boden, Wasser, Klima, Luft sowie die Landschaft und ihre Erholungseig-
nung. Die im Umweltbericht untersuchten Schutzgüter „Mensch“ sowie „Kultur- und Sachgü-
ter“ sind nicht Gegenstand der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
 
Insgesamt betrachtet liegt eine geringe Beeinträchtigung von Naturhaushalt und Land-
schaftsbild und somit ein geringer Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung vor. 
 

 
U.9. Maßnahmenkonzeption 

In der Maßnahmenkonzeption werden alle Maßnahmen aufgeführt, die resultierend aus den 
Vorschriften der Eingriffsregelung, dem Biotopschutz, den artenschutzrechtlichen Vorgaben, 
den Schutzvorschriften für Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie und möglichen Krisen-
fällen erforderlich werden. 
 
Erste Priorität hat die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch die Planung. Wenn eine 
völlige Vermeidung nicht möglich ist, müssen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich 
gehalten (minimiert) werden. Diese gelten auch für die Bauphase. 
 
Die verbleibenden nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen müssen durch geeignete Aus-
gleichsmaßnahmen kompensiert werden, wobei möglichst die beeinträchtigte Funktion des 
Naturhaushaltes wiederhergestellt werden sollte. Ist das nicht möglich, muss ein gleichwerti-
ger Ersatz geschaffen werden. Im Rahmen des Biotopschutzes, des Schutzes der Lebens-
rautypen nach FFH-Richtlinie und des Artenschutzes gelten strengere Anforderungen an die 
Maßnahmen. 
 
Für alle Kompensationsmaßnahmen gilt: Die Flächen, auf denen die Maßnahmen durchge-
führt werden, müssen einen geringen Ausgangswert besitzen und ein hohes Entwicklungs-
potenzial aufweisen. Die Maßnahmen sind dauerhaft abzusichern. Nach Umsetzung aller 
untenstehend angeführten Maßnahmen verbleibt bei Durchführung der Planung keine er-
hebliche Beeinträchtigung von Naturhaushalt und Landschaft, artenschutzrechtliche Verbote 
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treten nicht ein und die Verträglichkeit mit den Zielen der FFH-Richtlinie (Lebensraumtypen) 
und des Biotopschutzes ist gegeben. Maßnahmen außerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes sind dauerhaft abzusichern, z. B. über einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag. 
 
 

U.9.1 Maßnahmen gemäß Eingriffsregelung 

U.9.1.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
 
• Stützmauern sollen in Trockenbauweise mit Naturstein erstellt werden. 
• Für die angrenzenden Gehölzbestände sind während der Bauarbeiten ggf. Schutzmaß-

nahmen zu treffen (z. B. Bauzaun). 
• Die Verwendung grell leuchtender und reflektierender Farben sollte ausgeschlossen wer-

den. 
• Die bauliche Gestaltung der geplanten Bebauung soll mit natürlichen Materialen erfolgen 

und sich an die bestehenden Gebäude anpassen. 
 
Die genannten Maßnahmen können zwar Teile des Eingriffs vermeiden oder verringern, es 
verbleiben nach Umsetzung jedoch Beeinträchtigung. Es sind daher Maßnahmen zum Aus-
gleich notwendig. 
 
 

U.9.1.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
 
• Pflanzung von 4 Laubbäumen 
 
Externe Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht vorgesehen. 
 
Bei einer Umsetzung aller aufgeführten Maßnahmen werden die durch die Planung zugelas-
senen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsreg-
lung kompensiert. 
 
 

U.9.2 Maßnahmen gemäß Biotopschutz 

Es sind keine Maßnahmen notwendig 
 
 

U.9.3 Maßnahmen gemäß Artenschutzvorschriften 

Diese Maßnahmen gemäß Artenschutzvorschriften sind zur Vermeidung von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNatSchG zwingend umzusetzen und somit einer Abwägung nicht zu-
gänglich. 
 
 

U.9.3.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Die Baufeldräumung einschließlich grundlegender Erschließungsmaßnahmen ist nur zwi-
schen 1. Oktober und 28. Februar zulässig. 
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U.9.3.2 Vorgezogene Maßnahmen (CEF) 

Vorgezogene Maßnahmen (CEF) sind nicht notwendig. 
 
 

U.9.4 Maßnahmen für Lebensraumtypen gemäß der FFH-Richtlinie 

Maßnahmen zum Schutz von Lebensraumtypen gemäß der FFH-Richtlinie sind nicht not-
wendig. 
 
 

U.9.5 Maßnahmen für Krisenfälle 

Maßnahmen für Krisenfälle sind nicht notwendig. 
 
 

U.10. Zusätzliche Angaben 

U.10.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die Untersuchung zur Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 
BNatSchG erfolgt anhand der Arbeitshilfen und Bewertungsempfehlungen der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg sowie in Anlehnung an die 
Ökokonto-Verordnung. Die Modelle setzen sich aus einer verbal-argumentativen Begrün-
dung und einer unterstützenden Quantifizierung des erforderlichen Kompensationsumfangs 
zusammen. 
 
In der Bestandsaufnahme wird zunächst die Bedeutung der Flächen für den Naturhaushalt 
bzw. ihre Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen ermittelt. In der sich anschließen-
den Entwicklungsprognose werden die durch die Planung zu erwartenden Veränderungen 
des Gebietes beschrieben. Die einzelnen Schutzgüter werden gesondert betrachtet. 
 
Entsteht durch die Planung eine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes, so liegt 
ein Eingriff nach dem Bundesnaturschutzgesetz vor, der kompensiert werden muss. Da bei 
einer Bebauung Boden dauerhaft verloren geht, stellt ein Bebauungsplan in der Regel immer 
einen Eingriff dar. Dann werden in einem dritten Schritt die Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, um die verlorenen Funktionen so weit wie möglich zu 
erhalten bzw. wieder herzustellen. Zur Quantifizierung des Kompensationsumfangs werden 
Bestand und Planung gegenübergestellt und die Wertdifferenz ermittelt. 
 
 

U.10.2 Lücken und Defizite des Umweltberichtes 

Keine bekannt. 
 
 

U.10.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 

Seitens der Gemeinde ist beabsichtigt, nach Abschluss der Baumaßnahmen den Zustand 
der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen (Pflanzgebote) im Geltungsbereich durch Ortsbe-
sichtigungen zu prüfen. 
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U.10.4 Zusammenfassung 

Der Theaterverein „Laienschauspiel Mainhardter Wald e.V.“ nutzt seit Jahren ein Wiesen-
grundstück im Bereich des Gögelhofes bei Ammertsweiler als Schauplatz für die Darstellung 
der Geschichte der Räuber vom Mainhardter Wald. Das Gelände gehörte zum früheren 
Stammsitz der Räuber und ermöglicht so die Inszenierung der Geschichte am Original-
schauplatz. 
 
Um diese Originalität, die eine der Besonderheiten des Schauspiels ausmacht, möglichst 
unberührt zu belassen, wurde die erforderliche Infrastruktur so naturverträglich wie möglich 
installiert. Unter anderem aus Sicherheitsgründen ist es jedoch erforderlich, die Technik in 
ein fest zu installierendes Bauwerk zu integrieren. Aus sicherheitstechnischen Gründen wur-
de der provisorische Technikturm aus Baugerüstteilen inzwischen durch einen Technikturm, 
der den Sicherheitsanforderungen entspricht, ersetzt. Darüber hinaus soll zukünftig auf der 
Fläche ein Kulissenlager, ein Schuppen für das Aufbauteam mit Verkaufsfläche, eine Über-
dachung an der bestehenden Theaterbühne sowie ein festes Toilettengebäude mit Sani-
täreinrichtungen errichtet werden. 
 
Da sich die Fläche im Außenbereich befindet, ist es aus baurechtlicher Sicht erforderlich, ei-
nen Bebauungsplan aufzustellen, der die Zulässigkeit dieser Bauvorhaben bestimmen. 
 
Nach Durchführung der Frühzeitigen Beteiligung soll mit dem Auslegungsbeschluss eine 
Teilfläche des Plangebietes, welche innerhalb der Waldfläche lag, herausgenommen wer-
den. Es liegen somit keine Waldflächen mehr innerhalb des Geltungsbereiches. 
 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer 
Wald im Teilort Gögelhof. Das Gebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Tal des Lohklingen-
bächle mit Seitenbächen und angrenzenden Höhenzügen bei Ammertsweiler“. Damit befin-
det er sich in der Großlandschaft Schwäbisch Keuper-Lias-Land im Naturraum „Schwäbisch-
Fränkische Waldberge“ (108). Die „Schwäbisch-Fränkischen-Waldberge“ werden im Norden 
durch die Hohenloher-Haller-Ebene und im Westen durch das Neckarbecken begrenzt. Die 
Böden des Naturraums sind überwiegend Braunerden auf Stubensandstein mit mittlerer 
Fruchtbarkeit. 
 
Die Größe des Geltungsbereiches beträgt 7.353 m2. Die Fläche des Geltungsbereiches be-
steht überwiegend aus Wiesenflächen die nutzungsbedingt häufig gemäht werden. Im Wes-
ten verläuft ein geschotterter Feldweg. Südlich grenzt ein großes Waldgebiet an und im Nor-
den und Osten befinden sich Weiden mit Obstbaumbestand. Der Geltungsbereich ist von 
der Nutzung geprägt. Es sind bereits kleinere Gebäude und Bühnenflächen aus Holz vor-
handen. Ebenso Holzzäune und feste Theaterkulissen. Die Fläche ist als Theaterschauplatz 
ansprechend gestaltet und wirkt sich nicht negativ auf das Landschaftsbild aus. 
 
Im Mai 2020 wurde eine Biotopkartierung auf dem Gelände durchgeführt. 
Im Bereich des Bebauungsplans kann anhand der Biotopausstattung das Vorkommen 
streng geschützter Pflanzen und Tierarten ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist, 
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, keine Artenschutzrechtliche Prüfung 
notwendig. 
 
Im Geltungsbereich befinden sich jedoch verschiedene kleinere Bauwerke und Theaterkulis-
sen aus Holz. Durch die Öffnungen können diese Gebäude von Vögeln oder Fledermäusen 
als Quartier genutzt werden. Da die Bauwerke jedoch nur als Sommerquartiere geeignet 
sind, ist ein Abriss in den Wintermonaten möglich. Dadurch entstehen keine erheblichen Be-
einträchtigungen für diese Tierarten. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich im 5000 m Sucherraum des Biotobverbundes für feuchte 
Flächen und im 5000 m Sucherraum des Biotopverbundes für mittlere Standorte. 
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Die geplanten baulichen Veränderungen beeinträchtigen den Biotopverbund in diesen Punk-
ten nicht.  
 
Insgesamt betrachtet liegt eine geringe Beeinträchtigung von Naturhaushalt und Land-
schaftsbild und somit ein geringer Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung vor.  
 
Als Maßnahmen zum Ausgleich wird eine Pflanzung von Laubbäumen festgesetzt. 
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TEXTTEIL 

P PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Räuberwiese“ liegen zugrunde: Das Bauge-
setzbuch (BauGB) vom 23.09.2004, die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 
sowie die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) jeweils in den zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses gültigen Fassungen. 
 
 

P.1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 12 Abs. 3 und § 9 BauGB) 
 
Zulässig sind die im Vorhaben- und Erschließungsplan vom 15.11.2019 von Dipl. Ing. (FH) 
Bärbel Nägele, Mainhardt-Ammertsweiler, dargestellten Gebäude und Nutzungen: 
 
• Technikturm 
• Kulissenlager 
• Schuppen für Musiker, Aufbauteam und Landfrauen mit Verkaufsfläche 
• Überdachung an der bestehenden Theaterbühne 
• Toilettengebäude mit Sanitäreinrichtungen 

 
 

P.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 
 

P.2.1 Höhe der baulichen Anlagen 
(§ 16 Abs. 3 BauNVO und § 74 Abs. 1, Nr. 1 LBO) 
 
Es ist eine maximale Gebäudehöhe von 6,0 m festgesetzt. Für den Technikturm ist eine ab-
weichende Höhen von max. 8,0 m zulässig. Die Gebäudehöhe  bemisst sich von der Erdge-
schossrohfußbodenhöhe bis zum höchsten Punkt der Dachhaut. 
 
 

P.3 Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO) 
 
Nebenanlagen sind entsprechend § 14 BauNVO, soweit als Gebäude vorgesehen, auch au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bis zu einer Größe von 40 m3 Bruttorauminhalt 
zulässig. 
 
 

P.4 Versorgungsanlagen und –leitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
Die oberirdische Führung von Niederspannungsleitungen ist nicht zulässig. 
 
 

P.5 Wald 
(§ 9 Abs. 1, Nr. 18 b BauGB) 
 
Der ca. 30-jährige, etwa 20 m hohen Waldaußenrand aus Laubbäumen innerhalb des  
Geltungsbereiches wird als Wald nach § 9 Absatz 1, Nr. 18 b BauGB als Wald festgesetzt 
und im Plan dargestellt. 
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P.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
M: Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Tierarten 
Die Baufeldräumung einschließlich Gehölzrodungen und grundlegender Erschließungsmaß-
nahmen ist nur zwischen 1. Oktober und 28. Februar zulässig. 
 
M: Maßnahmen zum Schutz angrenzender Gehölzbestände 
Die angrenzenden Gehölzbestände dürfen durch Bauarbeiten nicht beschädigt werden. 
Hierzu sind ggf. Schutzmaßnahmen (z. B. Bauzaun) zu treffen. Ablagerungen sind unzuläs-
sig. 
 
 

P.7 Pflanzgebote 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 

P.7.1 Einzelpflanzgebote 
 
Gemäß Eintrag im Planteil des Bebauungsplanes sind innerhalb des Geltungsbereiches  
4 Bäume zu pflanzen. Diese sind der unten aufgeführten Pflanzliste zu entnehmen. Die 
Bäume sollen die Pflanzqualität von einem Hochstamm, 3 x verpflanzt und Stammumfang 
12 - 14 cm nicht unterschreiten. Die Bäume sind ordnungsgemäß zu pflanzen (Pfahl bzw. 
Dreibocksicherung, Stammschutz, Schutzhülle gegen Wildverbiss, Pflegeschnitt, etc.). Die 
Bäume sind dauerhaft zu pflegen und bei Abgang entsprechend den hier festgesetzten Vor-
gaben zu ersetzen. 
 
Pflanzliste: 
Acer campestre    Feldahorn 
Acer pseudoplatanus    Bergahorn 
Acer pseudoplatanoides   Spitzahorn 
Betula pendula    Weißbirke 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Fagus sylvatica    Rotbuche 
Prunus avium     Vogel-Kirsche 
Tilia cordata     Winterlinde 
Tilia platyphyllos    Sommer-Linde 
 
 
Hinweis: Ein Mindestabstand zu Wegen bzw. angrenzenden landwirtschaftlichen sowie 

privaten Grundstücken muss eingehalten werden. 
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O ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Räuberwiese“ liegen 
zugrunde: Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 sowie die 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in den zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses gültigen Fassungen. 
 
 

O.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Die Verwendung von grell leuchtenden bzw. reflektierenden Farben und Material für Außen-
wände ist unzulässig. 
 
 

O.2 Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Dauerhafte feste Einfriedungen sowie immergrüne Hecken aus Nadelgehölzen (z. B. Thuja) 
sind nicht zulässig. 
 
 

O.3 Aufschüttungen und Abgrabungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 6 LBO) 
 
Veränderungen der bestehenden Geländeoberfläche sind, abweichend von den Festsetzun-
gen der LBO, ab 1,0 m Höhe der Verfahrenspflicht unterzogen. 
 
 

O.4 Zulässigkeit von Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
 
Dauerhafte und feste Werbeanlagen sind nicht zulässig. Temporäre Werbeanlagen während 
und vor den Veranstaltungen sind hiervon ausgenommen. 
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H HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

H.1 Bodenfunde 
 
Bei Durchführung der Planung können bisher unentdeckte Funde entdeckt werden. Diese 
sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidi-
um Stuttgart mit einer Verkürzung der Frist nach § 20 DSchG nicht einverstanden ist. 
 
 

H.2 Altlasten und Altablagerungen 
 
Sofern bisher unbekannte altlastenverdächtige Flächen/Altlasten oder Verunreinigungen des 
Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwassers mit umweltgefährdenden Stoffen 
im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben festgestellt werden, muss das Bau- und Umwelt-
amt beim Landratsamt unverzüglich unterrichtet werden. Weitergehende Maßnahmen sind 
dann in Abstimmung mit dem Bau- und Umweltamt unter Begleitung eines Ingenieurbüros 
für Altlasten und Schadensfälle durchzuführen. 
 
 

H.3 Bodenschutz 
 
Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit Boden zu achten. Jegliche Bodenbelastung ist auf das unvermeidbare 
Maß zu reduzieren. Die Hinweise gemäß Heft 10 des Umweltministeriums Baden-
Württemberg „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnah-
men“ sind zu beachten. 
 
Vor Ausbau von abzutragenden Bodenschichten ist der Pflanzenaufwuchs auf der Fläche zu 
entfernen. Der Ober- und Unterboden ist getrennt auszubauen. Erdbauarbeiten dürfen nur 
bei trockener Witterung und geeignetem Feuchtezustand des Bodens erfolgen. Unbedeckter 
Boden darf nicht mit Radfahrzeugen befahren werden. 
 
Generell gelten bei Aushubarbeiten und Bodenbewegungen die Vorgaben der DIN 19731. 
Vorrangig ist das anfallende Bodenmaterial entsprechend seiner Eignung einer Verwertung 
zuzuführen (z. B. Aufbringung zur Bodenverbesserung, Bewirtschaftungserleichterung oder 
als Erdmassenausgleich im Baugebiet). Die Verwertung des anfallenden Bodenmaterials 
außerhalb des Baugebietes ist im Vorfeld mit dem Landratsamt – Bau- und Umweltamt ab-
zustimmen. Im Fall für den Erdmassenausgleich im Baugebiet Material von außerhalb ange-
fahren wird ist hierfür zunächst nur unbelasteter Erdaushub zugelassen. 
 
Es wird empfohlen, eine gutachterliche Bewertung des anstehenden Bodens am Ausbauort, 
entsprechend den Vorgaben der „Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die 
Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial" (VwV-Boden), hinsichtlich einer 
Verwertung des u. a. bei den Erschließungs- und Gründungsarbeiten anfallenden Aushub-
materials außerhalb des Baugebietes einzuholen. 
 
 

H.4 Baugrund/Geologie 
 
Es wird empfohlen, die Gewährleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstücken durch 
individuelle Bodengutachten klären zu lassen. 
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H.5 Grundwasser 
 
Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, so sind die Ar-
beiten, welche zum Anschnitt geführt haben, unverzüglich einzustellen sowie das Landrats-
amt als untere Wasserbehörde zu informieren. Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe 
des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind 
dem Landratsamt vor Ausführung anzuzeigen. Eine ständige Grundwasserableitung in die 
Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist unzulässig. Eine befristete Wasserhaltung 
im Zuge einer Baumaßnahme bedarf der behördlichen Zustimmung.  
 
Falls währen den Tiefbauarbeiten eine Wasserhaltung notwendig wird, muss diese wasser-
rechtlich behandelt werden. Die dazu benötigten Unterlagen sind vorab mit dem Landrats-
amt – Bau- und Umweltamt abzustimmen. Die Antragsunterlagen sind mindestens einen 
Monat vor Baubeginn (Beginn der Aushubarbeiten Baugrube) einzureichen. Eine vorüberge-
hende Grundwasserableitung ist nach Zustimmung der unteren Wasserbehörde höchstens 
für die Dauer der Bauzeit erlaubt. 
 
Es wird empfohlen, im Zusammenhang mit der Baugrunderkundung auch eine gutachterli-
che Äußerung zur oberflächennahen Grundwassersituation auf dem Baugrundstück bis 2 m 
unter der Baugrundsohle einzuholen, um ein unerwartetes Anschneiden von Grundwasser 
und damit einhergehende Verzögerungen beim Bau zu vermeiden. 
 
 

H.6 Oberflächenwasser 
 
Bei Starkregen und Schneeschmelze kann Oberflächenwasser vom Baugebiet selbst und 
den Außenflächen in das Baugebiet einströmen. Um Beeinträchtigungen insbesondere et-
waiger Untergeschossräume zu verhindern, sollen Lichtschächte und Kellerabgänge ent-
sprechend überflutungssicher ausgebildet werden. 
 
 

H.7 Landwirtschaft 
 
Das Baugebiet grenzt an landwirtschaftlich geprägtes Gebiet an. Insofern sind ortsübliche 
Staub-, Geruchs- und Lärmemissionen, die bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der 
umliegenden Flächen entstehen, von den Personen im zukünftigen Plangebiet hinzuneh-
men. Die Zufahrt zu den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen und deren Bewirtschaf-
tung wird auch während der Bauzeit in vollem Umfang gewährleistet. 
 
 

H.8 Grenzabstände mit Pflanzungen 
 
Gemäß Nachbarrechtsgesetz für Baden-Württemberg ist mit Gehölzpflanzungen zu angren-
zenden Grundstücken ein Grenzabstand einzuhalten, gemessen ab Mitte Pflanze bzw. 
Stamm. Die genauen Vorgaben sind dem „Gesetz über das Nachbarrecht“ des Landes Ba-
den-Württemberg zu entnehmen. 
 
Die Grenzabstände können in Abhängigkeit des Status (z. B. Innerortslage, landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke, landwirtschaftlich nicht genutzte Grundstücke) der Nachbar-
grundstücke variieren. Zu Gewässergrundstücken sind keine Abstände einzuhalten. Zu öf-
fentlichen Straßen sind zwar gemäß Nachbarrechtsgesetz keine Abstände einzuhalten, je-
doch müssen hier die Vorgaben der „Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch Fahr-
zeugrückhaltesysteme“ (RPS) beachtet werden. Dort sind Abstände geregelt, die in Abhän-
gigkeit u. a. von der zulässigen Geschwindigkeit und dem Geländeprofil variieren. Die Ab-
stände sind der RPS zu entnehmen. 
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VERFAHRENSVERMERKE 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 21.03.2018 
 
Ortsübliche Bekanntmachung (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 06.04.2018 
 
Auslegungsbeschluss am 29.07.2020 
 
Ortsübliche Bekanntmachung (§ 3 Abs. 2 BauGB) am 31.07.2020 
 
Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) vom 10.08. bis 18.09.2020 
 
Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) am 16.12.2020 
 
Genehmigung durch das Landratsamt Schwäbisch Hall 
Aktenzeichen .......... (§ 10 Abs. 2 BauGB) am .................... 
 
Ortsübliche Bekanntmachung/Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB) am .................... 
 
 
 
AUFGESTELLT AUSGEFERTIGT 
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungspla-
nes mit seinen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschrif-
ten durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den 
hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 

 
Mainhardt, Mainhardt, 
den 29.07.2020 den ....................... 
 
 
 
gez. .............................. 
Komor Komor 
(Bürgermeister) (Bürgermeister) 
 
 
Landratsamt Schwäbisch Hall – Fachbereich Kreisplanung, Stand 16.12.2020 
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 

(Anmerkung: Wird nach Satzungsbeschluss ergänzt) 


